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Mitglieder-Info Nr. 67/2008 
 
Verfahrensordnung zur Entwicklung von Expertenstandards zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege nach § 113 a Abs. 2 Satz 2 
SGB XI  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Plenum der Vereinbarungspartner nach § 113 SGB XI hat am 11.09.2008 die 
Verfahrensordnung zur Entwicklung von Expertenstandards zur Sicherung und Wei-
terentwicklung der Qualität in der Pflege nach § 113 a Abs. 2 Satz 2 SGB XI nach 
Zustimmung aller Partner verabschiedet. Die Verfahrensordnung in der endgültigen 
Fassung ist als Anlage beigefügt. 
 
In den Verhandlungen konnte erreicht werden, dass die von den Sozialhilfeträgern 
gewünschten Änderungen, wie sie z. B. in der Sitzung des FA III formuliert worden 
sind, Berücksichtigung fanden. Dies betrifft insbesondere unsere Forderung nach 
Durchführung einer Wirkungsanalyse der entsprechenden Standards. 
 
Damit die Verfahrensordnung möglichst zeitnah entsprechend dem vom Gesetzge-
ber genannten Termin (30.09.2008) in Kraft treten kann, soll nunmehr das Unter-
schriftsverfahren eingeleitet werden. Damit ist eine Gremienbefassung seitens der 
BAGüS nicht mehr möglich. 
 
 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Aufgrund der Befassung des Entwurfes im FA III gehe ich davon aus, dass die nun-
mehr getroffene Vereinbarung unter den Mitgliedern konsensfähig ist. Ich beabsich-
tige daher, diese ohne weitere Abstimmung mitzuzeichnen. 
 
Sollten einzelne Mitglieder gleichwohl dagegen gravierende Bedenken haben, bitte 
ich um kurzfristige Rückmeldung direkt an mein Vorzimmer (Tel. 0251 591-216) oder 
direkt an meine E-Mail-Anschrift (dr.fritz.baur@lwl.org), nicht jedoch an die Ge-
schäftsstelle, da diese ab 29.09.2008 urlaubsbedingt bis zum 13.10.2008 nur unzu-
reichend besetzt ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.: Dr. Baur 


